1) Träger der Einrichtung
Träger der Einrichtung sind die Eheleute Simone und Norbert Schulz, Reinsbüttel.

Beide tragen die personelle, pädagogische und finanzielle Verantwortung für die mit dem Kinderhaus

und der Jugendwohngruppe verbundenen Jugendhilfemaßnahmen. Die Einrichtung ist vom Land Schleswig-Holstein und dem Landkreis Dithmarschen zugelassen.

2) Heimleitung
Die Heimleitung wird von dem Diplom - Sozialpädagogen Norbert Schulz ausgeübt.

3) Pädagogische Grundlagen der Einrichtung
Grundlage unseres Handelns ist ein humanistisches, christlich-ethisches Menschenbild.

Das Kinderhaus Achter`n Diek gibt es bereits seit über 15 Jahren.  In dieser Zeit war es fast durchgängig voll belegt und hat sich in die Umgebung und Nachbarschaften integriert. Die Einrichtung versteht sich als Ort der Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Somit steht das Kind im Mittelpunkt aller pädagogischen Überlegungen und Handlungen. Heimerziehung muss persönlich, verbindlich und für das Kind in ihrer Notwendigkeit durchschaubar sein. Wechselnde Bezugspersonen widersprechen dem Gedanken der Verbindlichkeit und der Persönlichkeit. Dem wollen wir mit dem Model der Familien- gruppe entgegenwirken und dadurch ein Maximum an Beziehungskontinuität garantieren.

Der Träger, der die Betreuung mit ausübt, lebt mit den Kindern 24 Stunden täglich, familienanalog
365 Tage im Jahr zusammen.

Wir sehen die Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung als positive Ergänzung für die nicht behinderten Kinder und Jugendlichen an. Beide Seiten können im Alltag voneinander lernen. Jedes Kind soll nach seinen Möglichkeiten gefördert werden und Hilfestellung erhalten.

3.1) Elternarbeit

Über die eigenen Bemühungen um das Kind hinaus, werden die Eltern und Geschwister der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen qualifiziert und aktiv in die

Veränderungsbemühungen um das Kind einbezogen. Regelmäßige Treffen von Kind und Eltern werden angestrebt, soweit dieses von Seiten der Einrichtung und des zuständigen Jugendamtes möglich erscheint.  Dieses Treffen ist jedes Mal mit einem begleitenden Gespräch verbunden, in dem die in der Regel gestörte Kommunikationsstruktur und -bereitschaft zwischen Kind und Eltern teilweise wiederhergestellt werden soll.(Ansätze der Familien- und Gesprächstherapie)

Die Unterbringung der Eltern erfolgt in Pensionen oder in einem preislich günstigen Hotel.

Verpflegt werden die Eltern zusammen mit der Gruppe im Haus.

4) Zielgruppe
Die Jugendhilfeangebote des Kinderhauses richten sich an Mädchen und Jungen im Alter von 2 bis 18 Jahren.  In der Einrichtung Kinderhaus Achter`n Diek können zurzeit maximal 11 Kinder, bzw.  Jugendliche betreut werden, deren seelische Entwicklung zum Beispiel durch Verwahrlosung, sexuellen

Missbrauch oder auch gestörte familiäre Kommunikationsstrukturen, eingeschränkt wurde.

Bei Kindern, die eine Schulverweigerungsproblematik aufwiesen, konnten wir bisher deutliche Verhaltenskorrekturen erreichen.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die unter den §35a KJHG, bzw. §53 SGBXII fallen, wurden schon und können weiterhin ebenfalls aufgenommen und betreut werden – auch über das

18. Lebensjahr, da eine Zulassung für 2 Plätze als Einrichtung gemäß SGB vorliegt.

Eine Aufnahme ist nicht möglich beim Vorliegen einer erheblichen Einschränkung des Kindes, so zum Beispiel körperliche Behinderungen, Drogen- oder Alkoholabhängigkeit, sowie bei Verdacht auf psychotische Erkrankungen. Grenzfälle geistiger Behinderung können nach Absprache

und Einschätzung aufgenommen und betreut werden. Nach §19 KJHG können junge Mütter mit ihren
Säuglingen betreut werden.
 4.1) Gesetzliche Grundlagen / Zielgruppe
§ 27 KJHG, § 34 KJHG, §35ff KJHG, § 35a KJHG, § 41KJGH, §53 SGB XII , §19 KJHG 

Der Schwerpunkt der Einrichtung liegt zurzeit bei § 19 KJHG – Mutter-Kind-Maßnahme.

Gegenwärtig (3/2009) sind von 11 Plätzen 7 Plätze mit jungen Müttern belegt.
5) Ziele
Leitgedanke allen pädagogischen Handelns ist das Kindeswohl, sowie die eventuelle Rückführung des Kindes oder Jugendlichen ins Elternhaus.

Ferner möchten wir weiter erreichen:

die Stabilisierung des Kindes dahin, wieder in einer familienähnlichen Struktur leben zu  können,

-   die Verselbstständigung des Jugendlichen zu fördern und zu unterstützen

· die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen im Rahmen seiner persönlichen Fähigkeiten

     zu ermöglichen

-   dass Schule angstfrei erlebt wird und bei Schulversagen Unterstützung erfahren wird.

     Gewährleisten soll dieses die familienanaloge Struktur der Einrichtung.  Ziel ist es, dem Kind

     Geborgenheit, Stabilität und Kontinuität anzubieten, um so eine Vertrauensbasis zwischen

     Kind und Pädagogen zu erreichen.

· Bei behinderten Kindern und Jugendlichen möchten wir Alltagsfähigkeiten und

     Selbstständigkeit fördern um ein weitgehend eigenständiges, späteres Leben zu ermöglichen.

      Eine berufliche Integration wird angestrebt.

-    Bei jungen Müttern wollen wir erreichen, dass diese in die Lage versetzt werden, ihre Kinder 

      und sich selber zu versorgen. Die Mutter-Kind-Bindung soll gefördert werden. Ein
      Schulabschluss, bzw. eine Berufsausbildung sollte von den Müttern angestrebt werden.
6) Struktur des Leistungsbereiches Erziehung

Alle nachfolgenden Angaben sind Standartleistungen und kommen allen Kindern und

     Jugendlichen zugute
     6.1) Möglichkeiten der Umsetzung von Jugendhilfemaßnahmen.

Durch unsere Zielsetzung ist der Rahmen der Jugendhilfemaßnahme in dem Sinn vorgegeben, dass als Wohn- und Lebensform die Familiengruppe als Grundangebot existiert.

Diese Gruppe wird niemals die Größe von 6, bzw. 2 und 3 Plätzen überschreiten. Für externe Gruppen wird eine Größe von 4-5 Plätzen angestrebt. Die Träger und Betreuer sind 24 Stunden täglich für die Kinder da. Ausgenommen sind Urlaubs- und  Krankheitszeiten. Es kann vorkommen, dass Betreuer Kinder in den eigenen Jahresurlaub mitnehmen, wenn dies pädagogisch notwendig sein sollte. Darüber hinaus ist bei Bedarf  betreutes Außenwohnen für Jugendliche möglich, wenn Jugendliche einen entsprechenden Entwicklungsgrad erreichen und auf die Selbstständigkeit, bzw. Entlassung aus der Jugendhilfemaßnahme vorbereitet werden sollen. Die Leitung, bzw. die Träger sind jederzeit in Rufbereitschaft. In Urlaubszeiten ist eine Vertretung organisiert. Die hier aufgebauten Strukturen können auch als Einzelmaßnahme und –angebot genutzt werden.

6.1.1 Besondere Struktur des Hilfeangebotes für Mutter-Kind-Maßnahmen, §19
Junge, insbesondere schwangere Mädchen, bzw. junge Frauen werden bei der Aufnahme in der Einrichtung im Haupthaus untergebracht. Hier ist die tägliche Betreuung sehr intensiv und

die Mütter können auf ihre kommenden Aufgaben und neue Lebensumstände vorbereitet werden. Hebammenbegleitung ist im Vorfeld der Geburt bereits möglich. Bei der Geburt werden die Mütter von Mitarbeiterinnen, bzw. der Trägerin der Einrichtung in den Kreissaal begleitet. Die Nachsorge findet durch Hebammen und den zuständigen Arzt statt.

Die Einrichtung hat in der Zwischenzeit gute Kontakte zu Ärzten, Hebammen und dem zuständigen Krankenhaus aufbauen können. Die Mütter lernen in Haus 1 die Grundlagen der

Babypflege, sowie hauswirtschaftliche Arbeiten kennen. Es gibt feste Hauregeln. Nach einiger Zeit wechseln die Mütter dann nach Haus 2 um dort mit mehr Eigenverantwortung zu leben. Hier wird schon von den Müttern alleine eingekauft und teilweise gekocht. Hier gibt es weniger Regeln. Die Nähe zum Haupthaus garantiert die tägliche Begleitung der Mütter in Haus 2 durch die Betreuer(innen), die jeden Tag bis zu 8 Stunden auch hier anwesend sind.
Wenn eine deutliche Verfestigung der Selbständigkeit erkennbar ist und bereits an eine Entlassung gedacht wird, findet ein Wechsel nach Haus 3 statt. Hier leben die Mütter weitgehend eigenverantwortlich und kaufen selber ein. Ihr Geld verwalten sie nach individueller Möglichkeit und Fähigkeit. Haus 3 wird mehrmals am Tage von der Einrichtung aufgesucht. Bis auf wenige Grundregeln leben die Mütter weitgehend eigenverantwortlich und gestalten ihren Alltag selbstständig. Sie werden durch die Betreuer dabei unterstützt.
Für alle Mütter wird nach dem Babyjahr der Schulbesuch oder die Aufnahme einer Ausbildung, bzw. der Besuch des Berufsvorbereitungsjahres ermöglicht, da die Einrichtung die Betreuung der Kleinkinder gewährleistet. Alle Maßnahmen werden mit den uns belegenden zuständigen Ämtern und den Müttern geplant und besprochen.
6.1.2) Aufnahmeverfahren

Ein Jugendamt oder ein Sozialamt fragt nach einem Platz nach. Nach Einholung einiger

Informationen über das aufzunehmende Kind per Fax reagieren wir in der Regel innerhalb von einer Stunde auf die Anfrage mit einem Rückruf, um die Aufnahme zu bestätigen oder ggf. abzulehnen. Im ersten Fall vereinbaren wir mit dem Amt einen Termin, an dem wir

das Amt aufsuchen um die Aufnahme zu besprechen. ( Bei Bedarf am Tag nach der Anfrage )

Die Entfernung zum anfragenden Jugendamt spielt hierbei für uns keine Rolle. Im Anschluss an dieses Gespräch besuchen wir nach Möglichkeit die Eltern und das Kind an deren Wohnsitz und nehmen Kontakt auf.

Wir stellen unsere Einrichtung und Leistungen vor und laden das Kind auf ein Wochenende zu uns zu einem Probewohnen ein. An- und Rückreisemodalitäten werden vorher besprochen. Im Anschluss an das Wochenende wird mit allen Beteiligten gemeinsam über die Aufnahme und ggf. deren Zeitpunkt endgültig entschieden. Die Kosten dieses Aufnahmeverfahrens tragen wir.

6.1.3) Gruppenergänzende, Gruppenübergreifende und sonstige Leistungen

- Beratung der Mitarbeiter

Die Beratung findet generell während der Teamsitzung oder auch während der Hausgespräche und der Supervision statt. Das Team trifft sich alle 14 Tage, das Hausgespräch

mit dem päd. Leiter findet einmal die Woche statt – bei Bedarf auch öfter.

- Diagnostik

Durch tägliche Protokollierung der Beobachtungen am Kinde, sowie der gruppeninternen Prozesse, werden pädagogische Planung und Vorgehensweise auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse der Kinder abgestimmt, eine enge Anlehnung an den Hilfeplan erreicht. 

Bei Bedarf der Klärung weiterer diagnostischer Fragen werden externe Fachkräfte hinzugezogen  (Psychologen, Neurologen, etc.)

- Schulische Förderung

Wir sehen eine fundierte schulische Ausbildung im Rahmen der Möglichkeiten eines Kindes als sehr wichtig an. Daher stehen wir mit den Schulen und den Lehrern unserer Kinder in engem Kontakt, um Schulprobleme der Kinder direkt anzugehen. Hier werden weiterführende

Maßnahmen, wie z.B. Nachhilfestunden, Schulbegleitung, Einzelbeschulungsanforderungen, etc. abgesprochen. Weiterhin erhalten wir so Rückmeldung der Schulen über das Lern- und 

Sozialverhalten der Kinder.

Schulische Defizite und Leistungsverweigerung der Kinder sind in der Regel in einer frühkindlichen, emotionalen und sozialen Verwahrlosung begründet. Da wir hier nicht mit

extremer Leistungsanforderung an die Kinder herangehen können, da die Schulproblematik nur verstärkt würde, reagieren wir begleitend therapeutisch, um die Kinder im Rahmen ihrer

Möglichkeiten zu fördern und an den Schulstoff heranzuführen.

     - Familienarbeit – Elternarbeit

    Bei jedem Kind stellt sich die Frage, ob eine Rückführung vorgesehen ist oder von vornherein

    ausgeschlossen wird, bzw. bei einem Jugendlichen die Entlassung in die Selbstständigkeit

    ansteht. In jedem Fall spielt die Elternarbeit eine große Rolle für uns.

    Steht eine Rückführung von vornherein fest, arbeiten wir mit den Eltern und dem Jugendamt

    dahingehend zusammen, dass die Strukturen in der Herkunftsfamilie verändert werden

     können, die das Kind in unsere Einrichtung geführt haben.

    Wochenendbesuche, bzw. Ferienaufenthalte vor einer Rückführung werden intensiver

     begleitet und vorbereitet. In beiden oben genannten Fällen, wird von uns versucht werden, die


lokalen Ferientermine für Elternhausbesuche der Kinder zu nutzen, um die Eltern-Kind-

    Verbindung und die bestehenden sozialen ( und familiären) Kontakte zu stützen, sofern

    die häuslichen Umstände der Eltern dieses zulassen.

     In der Praxis erleben wir häufig, dass Eltern mit Schuldgefühlen und gesellschaftlichen

    Angriffen belastet sind, wenn ihre Kinder der Heimerziehung anvertraut werden.

    Gleiches gilt für bestehende Rollenerwartungen der Gesellschaft an Eltern, die oftmals  

    von diesen internalisiert sind. Oft scheitern die Eltern an diesen Erwartungen aufgrund ihrer


Persönlichkeitsstruktur. Hier versuchen wir mittels gesprächstherapeutischer Ansätze das

    Selbstbild der Eltern an die realen Gegebenheiten anzupassen und deren Antrag auf

    Erziehungshilfe als Mittel der elterlichen Verantwortung für das Kind herauszuarbeiten.

    Darüber hinaus versuchen wir die Eltern, sofern dort Bedarf besteht, dahin zu befähigen,

    externe Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen, die vor Ort von vielen Institutionen

    angeboten werden.

    Bei beiden Varianten einer Aufnahme nehmen wir die Eltern in die Pflicht und Verantwortung 

    für ihre Kinder, an deren weiterer Lebensgestaltung und -geschichte mitzuarbeiten.

    Sollten Eltern zu Beginn der Erziehungshilfemaßnahme dazu nicht in der Lage sein, arbeiten

    wir mit ihnen daran, sie dazu zu befähigen. Bei jungen Müttern legen wir Wert auf die

    Fortführung eventueller Kontakte zum Kindesvater, soweit das möglich ist. Gleiches gilt für

   den Kontakt zu den Eltern der jungen Mutter. Diese werden zu Festen, Geburtstagen und

    regelmäßigen Besuchen in die Einrichtung eingeladen.

- Hilfeplan

   Der Hilfeplan wird mindestens halbjährlich mit allen Beteiligten überprüft.
- Gesundheitliche Betreuung

Diese wird durch die örtlichen Fach- und Allgemeinärzte gewährleistet.

In den Häusern wird selbstverständlich auf Hygiene und Ernährung geachtet.

 6.1.4) Sonderaufwendungen im Einzelfall

Nachfolgende Leistungen werden für jedes Kind, jeden Jugendlichen individuell erbracht und berechnet:

· Taschengeld

· Erstausstattung Bekleidung

· Starthilfen und daraus resultierende Leistungen ( z.B. Bewerbungskosten )

· Berufsbekleidung und Berufswerkzeug

· Aufwendungen für Arzt und externe Therapiebesuche ( Fahrtkosten, Behandlungskosten, soweit nicht durch die Kasse abgedeckt und medizinisch-ärztlich indiziert )

· Leistungen für besondere, gesundheitliche Aufwendungen ( z.B. Diäten, Allergiker)

· Einrichtungskosten bei anstehender Verselbstständigung in einer eigenen Wohnung für einen jungen Erwachsenen

· Führerscheinkosten, sofern beruflich erforderlich ( Nach Absprache mit dem Jugendamt )

· Schulkosten, die über die Beträge für Verbrauchsmaterialien( Hefte, Stifte, etc.)hinausgehen,

z.B.: Klassenfahrten, Schulgelder, etc.

·  Spezielle schulische Förderungen, wie z.B. Nachhilfeunterricht, Unterrichtsbegleitung, die über eine Zeit von 2 Tagen hinausgeht, sowie Einzelbeschulung im Haus, sofern von der jeweiligen Schule angefordert und  für die schulische Integration des Kindes oder

      Jugendlichen bei Verhaltensauffälligkeiten oder kognitiven Defiziten notwendig.

-   Therapeutische Leistungen

     Bei speziellen Fragestellungen werden von uns externe klinische Psychologen, Neurologen,

     sowie Kinder- und Jugendpsychologen herangezogen. ( Bei neurotischen, sprachlichen oder

     auch sonstigen Teilleistungsschwächen )

     Bei Bedarf steht den Kindern und Jugendlichen eine externe Psychologin und Therapeutin zur

     Verfügung, die tieferliegende Problematiken mit den Kindern und Jugendlichen aufarbeiten

     wird.  Eine Terminabsprache mit der Therapeutin ist dabei notwendig. Eine externe

     Logopädin ist nach Terminabsprache erreichbar.

Soweit möglich, werden diese Leistungen über Krankenkasse abgerechnet.

Die unter 6.1.4. genannten Leistungen/Aufwendungen sind nicht pauschaler Bestandteil der Entgeldvereinbarung!
6.2) Personalangaben.

Das Haus verfügt über folgende Personalplanstellen, die belegungsgebunden besetzt sind.

Bezugsgröße hier:      Belegung zu 95 %

1,0 Diplomsozialpädagoge in übergreifender Gruppenbetreuung – im Dauerdienst.

Anteilige Stellen  lt. Rahmenvertrag : 0,17 Dipl.Soz.päd. für Leitung und 0,18 Dipl.Soz.päd. für Verwaltung, (Ausgeübt vom Leiter, bzw. Träger der Einrichtung zusätzlich zur Betreuungsfunktion)
1,0 Erzieherstellen  - im Dauerdienst,     BAT Vb

1,0 Erzieherstellen – im Tagesdienst,      BAT Vb

2,0 Kinderpflegerin/Krankenschwester,  BAT Vb ( bei Belegung mit 5 Müttern mit 5 Babys )

2 x  400.-.Euro-Stellen für Hauswirtschaft und Hausmeister

Nachtrufbereitschaft wird von den im Hause wohnenden Trägern(Heimleitung) ausgeübt.

6.3) Räumliche Gegebenheiten, vorhandene Kapazitäten
Die Einrichtung besteht zurzeit aus 3 Häusern. Die Anzahl der Häuser ist bei Bedarf erweiterbar. Wohnungen für betreutes Außenwohnen können angemietet werden.

Haus 1
Das Stammhaus liegt in dem kleinen Dorf Reinsbüttel.  In erreichbarer Nähe von 6km liegt

der Badekurort Büsum, 5km weg liegt die Kleinstadt Wesselburen mit Sonderschule,

Grundschule, Real- und Hauptschule.  Die Kreisstadt Heide ist ca. 15 km von Reinsbüttel

entfernt. In Wesselburen und Heide gibt es alle Ärzte.

Hier gibt es auch eine Realschule und ein Gymnasium, sowie Berufs- und Handelsschule.

Die Schulen in Wesselburen werden vom Schulbus angefahren. Darüber hinaus können ältere

Kinder gegebenenfalls mit dem Zug vom Dorf aus selbstständig nach Büsum und Heide

fahren, da es im Ort einen kleinen Bahnhof gibt.

Das Haus liegt in der Marsch, nur 6km vom Meer entfernt.

Dadurch ist das Seeklima hier voll wirksam und besonders für Kinder und Jugendliche

geeignet, die an Erkrankungen der Atemwege leiden.

Das Gelände um das Haus hat eine Fläche von ca. 1800 qm.  Das Haus ist Baujahr 1920 und innen und außen vollständig renoviert und ausgebaut. Die Gesamtwohnfläche beträgt ca. 400 qm.

Die  Kinder und Jugendlichen werden in 1 Bettzimmern untergebracht. Das Haus hat 6 Plätze.
Haus 2
Ein kleines Haus neben dem Gruppenhaus steht einer Verselbstständigungsgruppe für bis zu 4 Jugendliche, bzw. 2 Müttern mit bis zu 2 Kindern zur Verfügung. (WF: ca.90m²)
Haus 3
Ca. 200m vom Haupthaus entfernt ist Haus 3 gelegen. Es ist das dritte Haus der Einrichtung und bietet Platz für 3 Mütter mit 3 Kindern. Zum Haus gehören ca. 2.200 qm Grundstück, was Kindern viel Platz zum gefahrlosen spielen bietet. Das Grundstück ist komplett eingezäunt. Haus 3 wird zurzeit als Verselbstständigungshaus vor dem Maßnahmenende genutzt. 

7) Freizeit
Bedingt durch die Meeresnähe(6km) sind im Sommer fast alle Wassersportarten möglich.

Es gibt die Möglichkeit im lokalen Angelverein Mitglied zu werden. Fast alle Freizeitaktivitäten die von Kindern gewünscht werden, werden von uns nach Möglichkeit unterstützt, insbesondere, wenn es sich dabei um sportliche, vereinsbezogene Freizeitaktivitäten handelt. Meldorf hat einen eigenen Hafen, in dem 2 Vereine organisierten Segelsport in Jugendgruppen anbieten. Im Nachbarort ist ein Fitness-Studio und in der Einrichtung kann Amateurfunk betrieben werden. Jugendliche können bei Eignung einen eigenen Internet-Anschluss über das Hausnetz bekommen. Darüber hinaus wird therapeutisches Reiten angeboten. In Haus 3 gibt es einen Partyraum, der von allen Bewohnern genutzt werden kann.
Die Einrichtung besucht das Freibad im Nachbarort Wesselburen, bzw. benutzt das Hallenbad in Büsum oder Heide. Freizeitaktivitäten im Haus selbst werden direkt von den Betreuern angeboten.  Der Landkreis Dithmarschen hat ein hervorragendes Radwegenetz, das zu fast allen, umliegenden Ortschaften fährt.  Größere Kinder können gefahrlos mit dem Rad die Umgebung erkunden.

Im Haus wohnende Kinder und Jugendliche können Reitunterricht erhalten.

Darüber hinaus gibt es in der näheren Umgebung Reitställe. In den Nachbarorten gibt es Fußball- und sonstige Sportvereine. Ziel ist es hier, die Kinder und Jugendlichen in die Vereine und Organisationen zu integrieren, um dadurch eine schnelle Einbindung in die hiesige Umgebung zu erreichen.

8.) Maßnahmen zur Qualitätssicherung

· Wöchentliche Hausbesprechungen, jeweils mit den Betreuern und den Kindern
· externe, monatliche Supervision, 14tägige Dienstbesprechungen mit allen Mitarbeitern und der Heimleitung
· das Führen von Gruppenbüchern, sowie jährliche Erfassung von Leistungsmerkmalen durch Mitarbeiter
· Einzelfallbesprechungen mit Erziehungszielerstellung
· Miterstellung der individuellen Hilfepläne und halbjährliche Überprüfung der Erziehungsziele und ggf. deren Neusetzung
· Dokumentation der Entwicklung eines jeden Kindes
· Protokolle der Dienstbesprechungen und Teamsitzungen
· Regelmäßiger Schulkontakt
· Informationsfluss durch Gruppenbücher und ggf. Dienstübergaben
· Offenheit und Einblick der Mitarbeiter in die Einrichtungsstrukturen
· Fortbildungsmaßnahmen, Weiterbildung der Mitarbeiter
· Gruppenkonferenzen mit Kindern, Jugendlichen und Betreuern

· Enge Zusammenarbeit mit den Eltern und jeweiligen Jugendämtern, insbesondere mit den beteiligten Sozialpädagogischen Fachdiensten und dem lokalen Kreisjugendamt Dithmarschen

· Mitgliedschaft der Einrichtung im VPE/VPK, dem Dachverband freier privater Träger

Dieses Konzept sehen wir nicht als abgeschlossen an und möchten es auch weiterhin an neue Erkenntnisse, Notwendigkeiten und Erfahrungen anpassen, um es als Arbeitsgrundlage flexibel und aktuell zu halten. Die Leistungsbeschreibungen gelten im Falle einer Vereinbarung zwischen 

uns und einem Entsendeamt für die Dauer eines Jahres als verbindlich.

 Für Kritik und Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Reinsbüttel, 22.04.1991

Letzte Überarbeitung:  20.07.2006, 01.01.2007, 04.03.2009
Norbert Schulz, Dipl.Soz.päd.

Simone Schulz, staatl.anerk.Erzieherin

Diverse Mitarbeiter der Einrichtung
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